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I. Fragestellung

Im Vordergrund des Vorhabens einer Kommunal- und Verwaltungsreform in Rhein-
land-Pfalz steht die Stärkung der Leistungsfühigkeit, der Verwaltungskraft und der
Wettbewerbsfühigkeit der verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden vor
dem Hintergrund der zu erwartenden demografischen Entwicklung, von durch die
technologische Entwicklung gewonnenen Effrzienzresewen der Verwaltung, der Not-
wendigkeit einer Schonung der Ressourcen der öffentlichen Haushalte sowie von Un-
gleichheiten in der Größe und Verwaltungskaft kommunaler Gebietskörperschaften in
Rheinland-Pfalz.

Der Entwurf des Ersten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform (1.
KVR-GE) enthält im Wesentlichen Regelungen zur Optimierung der Gebietsstrukturen
(Zusammenschlüsse/Fusionen), zur Erweiterung der Möglichkeiten der interkommuna-
len Zusammenarbeit (Ergänzung der bisherigen Rechtsgrundlagen fi.ir Zweckverbände
und Zweckvereinbarungen und Anstalten des öffentlichen Rechts), zur Bürgerbeteili-
gung (Bürgerbegehren und -entscheide) sowie eine Experimentierklausel (Erprobung
innovativer Ansätze auf kommunaler Ebene). Der Entwurf des Zweiten Landesgeset-
zes zut Kommunal- und Verwaltungsreform (2. KVR-GE) befasst sich mit einer Neu-
regelung der Aufgabenwahmehmung. Hier wird eine Vielzahl von Zuständigkeiten
aufgefi.ihrt, die anderen Behörden als bisher zugeordnet werden sollen.

Mit den beiden genannten Gesetzentwürfen werden im Einzeinen folgende Ziele ver-
folgt:

. Verbesserung der behördlichen Zuordnung von Aufgabenzuständigkeiten zur
Erreichung einer effektiveren und effizienteren, orts-, sach- und bürgemäheren
Aufgabenwahmehmung, auch im Interesse des gewerblichen und freiberufli-
chen Sektors,

. Verbesserung von Verfahrensabläufen und Verwaltungsprozessen zur Bewir-
kung einer schnelleren, quaiitativ besseren und wirtschaftlicheren Abwicklung
von Verwaltungsangelegenheiten,

' Optimierung kommunaler Gebietsstrukturen zur St?irkung der Leistungsftihig-
keit, Wettbewerbsfiihigkeit und Verwaltungskaft von verbandsfreien Gemein-
den und Verbandsgemeinden,

' Ausbau interkommunaler Kooperationen zur Steigerung der Qualität und Wirt-
schaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung,

' Verbesserung der Bürgemähe und des Bürgerservices der Kommunen,
. Erweiterung der Möglichkeiten einer direkten Beteiligung der Bürgerinnen und

Bürger in kommunalen Selbstverwaltungsangelegenheiten,
. Förderung der Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung durch ei-

ne Experimentierklausel.

Das Verfahren der begleitenden Gesetzesfolgenabschätzung (bGFA) wird eingesetzt,
um einen vorliegenden Regelungsentwurf anhand bestimmter Kriterien und auf seine



Wirkungen zu prüfen. Im Mittelpunkt steht dabei der Zielerreichungsgrad, d. h. die
Fragen, ob und in welchem Umfang die entworfenen Regelungen z\r Erreichung der
verfolgten Ziele beitrasen können und wie der Zielerreichungsgrad ggf. erhöht werden
kann.

In Anbetracht der extremen Kürze des ftir.die Bearbeitung zur Verfügung stehenden
Zeitraums, konnten bis zur Vorlage dieses Berichts noch nicht a1le erhobenen Daten
vollständig ausgewertet werden. Überdies erfolgt vereinbarungsgemäß zunächst eine
Konzentration auf die Themenfelder ,,Verbesserung kommunaler Gebietsstrukturen"
(1. KVR-GE) und ,,Aufgabenverlagerungen" (2. KVR-GE). Die Vervollständigung
muss dem noch zu erstellenden Schlussbericht vorbehalten bleiben.

II. Verbesserung kommunaler Gebietsstrukturen (1. KVR-GE)

1. Methodisches Vorgehen

Die Untersuchung von Wirkungsrichtung und Wirkungsintensität der im L KVR-GE
vorgesehenen Maßnahmen zur Verbesserung kommunaler Gebietsstrukturen wurde
mit zwei methodischen Zugängen vorgenommen:

Zum einen wurde auf der Grundlage der kommunalen Finanzstatistik eine Analyse der
Kosten der Leistungserbringung in den 163 Verbandsgemeinden und 36 verbandsfreir
en Städten und Gemeinden zur Klärung folgender Fragen vorgenommen:

r Ist die Einwohnerzahl eine adäquate Bemessungsgrundlage fi.ir die Neushuktu-
rierung von Gemeinden?

. Sind größere Gemeindeeinheiten in Rheinland-Pfalz in der Regel zu einer wirt-
schaftlicheren Erbringung ihrer Aufgaben imstande?

. Gibt es eine Einwohnerzahl, ab der Verbandsgemeinden und verbandsfreie
Gemeinden in Rheinland-Pfalz wirtschaftlicher sind und die als Schwellenwert
einer Neustrukturierung genutzt werden kann?

In einer Analyse der größenklassenspezifischen Ausgabentätigkeit wurden die domi-
nierenden Wirkungsfaktoren und -zusammenhänge im Bereich der ausgabenmäßigen
Efftzienz mittels eines dreistufigen Verfahrens - bestehend aus Miffelwertvergleichen,
Regressions - sowie Yarianzanalysen - untersucht. Besondere Herausforderungen be-
stehen zum einen in der Eliminierung intervenierender Einflüsse (2.B. der örtlichen
Sozialbelastung oder der Wirtschaftskraft) und darüber hinaus in der Ermittlung eines
methodisch gesicherten Einwohnerschwellenwertes, bei dessen Unterschreitung die
Wirtschaftlichkeit des kommunalen Verwaltungshandelns mittel- und langfristig nicht
mehr sichergestellt ist.

Zum anderen wurde die qualitative Dimension des Zielerreichungsgrads und der Aus-
wirkungen der gesetzlichen Regelungen zur Gebietsreform mit den Instrumenten der
qualitativen empirischen Sozialforschung in Gestalt leitfadengesttitzter Interviews un-
tersucht. Auf der Grundlage einer Bildung von Gruppen (1er-Kommunen: unter 10.000
Einwohnern, 2er-Kommunen: Verbandsgemeinden zwischen 10.000 und 12.000 Ein-



wohnern, 3er-Kommunen: mehr als 10.000 Einwohner - verbandsfreie Gemeinden -
bzw. mehr als 12.000 Einwohner - Verbandsgemeinden -, jeweils mit weiterer Bin-
nendifferenzierung) wurden die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von 50 Ver-
bandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden u. a. zu folgenden Punkten befragt:

. Grundsätzliche Haltung der Kommunen zur Fusion
r Erwartete Auswirkungen durch die Fusion
. Gründe, die vor Ort für oder gegen eine Fusion sprechen

Einstellung zur Fusionsprämie
' Einschätzung des Verhältnisses zwischen Fusion und interkommunaler Zu-

sammenarbeit.

2. Wesentliche Untersuchungsergebnisse

a) Zusammenhang von Einwohnerzahl und Leistungsfühigkeit

Die Untersuchung der Verbandsgemeinden hat gravierende ortsgrößenspezifische Dis-
paritäten innerhalb dieser Ebene zutage geflordert. In frskalischer Hinsicht stehen klei-
ne Verbandsgemeinden im Durchschnitt deutlich schlechter da als einwohnerstarke
Verbandsgemeinden. Dies spiegelt sich zum einen in ihren überwiegend negativen
Haushaltsergebnissen und darüber hinaus auch in der Höhe ihrer Kassenkedituerbind-
lichkeiten wider. Beide Indikatoren konespondieren deutlich mit der Gemeindegröße
(vgl. Abb. I).

Die skizzierten fiskalischen Unterschiede gehen wesentlich auf ortsgrößenbedingte
Kostendifferenzen zurück. Deutlich sind diese im Bereich der allgemeinen Verwaltung
(Einzelplan 0). In der Gruppe der Verbandsgemeinden unter 10.000 Einwohnem liegen
die Nettoausgaben (d.h. die Ausgaben für den Verwaltungsapparat abzüglich aufga-
benspezifischer Einnahmen, etwa Gebühren für erbrachte Verwaltungsleistungen) fiir
diesen Aufgabenbereich etwa ein Drittel über denen der großen Verbandsgemeinden

bb. 1 :Verb andsgemeinden:Kassenkreditschulden nach

erbandsgemeindegröße

lle:Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Landesamtes
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(112 €lBw. gegenüber 84 €/Ew.). Da die allgemeine Verwaltung auf der Verbandsge-
meindeebene den mit Abstand bedeutsamsten Ausgabenposten darstellt, schlagen diese
größenspezifische Unterschiede aueh auf die kommunalen Gesamtkosten durch - und
spiegeln sich schließlich im fiskalischen Abschneiden der Verbandssemeinden wider
(vgl. Abb. 2).

Im Rahmen von multivariaten Regressionsanalysen konnte gezeigt werden, dass dieser
treppenformige Kostenverlauf auf der Verbandsgemeindeebene auch kausal auf den
Einfluss der Ortsgröße zurückgeht, und nicht etwa das Resultat einer Scheinkonelation
mit shukturellen Variablen - etwa der Sozialstruktur - ist. Demnach stellt die Einwoh-
nerzahl zwar nicht die einzige Bestimmungsgröße für die Höhe des administrativen
Ressourcenverbrauchs dar, doch insbesondere im fiskalisch besonders bedeutsamen
Bereich der allgemeinen Verwaltung (Einzelplan 0) hat sie einen deutlich spürbaren
Einfluss. Die Ortsgröße kann somit als Bemessungsgrundlage fi.ir eine Gebietsreform
herangezogen werden (Frage 1).

Es gibt somit deutliche Hinweise, dass auf der Verbandsgemeindeebene größere Ein-
heiten angeshebt werden sollten. Speziell am unteren Ende der Ortsgrößenskala lässt
sich bereits gegenwärtig eine erhebliche Problemballung erkennen, deren Folgen je-
doch erst in der Zukunft vollständig auf die Haushaltssituation durchschlagen werden.
Abbildung 3 macht deutlich, dass auf der Verbandsgemeindeebene weit überdurch-
schnittliche Kosten der Leistungserbringung mit einer deutlich unterdurchschnittlichen
Verbandsgemeindegröße und einer ausgesprochen negativen Bevölkerungsentwick-
lung korrespondieren. Diese Konstellation ,,klein, teuer, schrumpfend" ist insofern
problematisch, als sie fi.ir die Zukunft eine deutliche Zunahme des fiskalischen Prob-
lemdrucks erwarten lässt.

b.2 :Verbandsgemeinden: Zuschussbedarfe im Einzelplan 0 (Allgemeine
erwaltung) sortiert nach Verbandsgemeindegröße
w. 2006, Saldo v. Einnahmen u. Ausgaben im Einzelplan 0, in Euro je
inwohner

<1.0.0008n 10-15.000Ew

ffiw
5-20.000Ew 20-30.000EK

l1e:Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Landesamtes
inland-Pfalz.



Abb. 3:Verbandsgemeinden: Einwohnerzahl und -entwicklung nach Höhe der
Gesamtzuschussbedarfe (Einzelpläne 0 bis 7) sortiert
Zuschussbedarfe in 2006 in Euro ie Einwohner. Einwohnerentwicklunsen 2006 bis
2020 sowie 2006 bis 2050 (positive Variante
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Rheinland-Pfalz.

Die Frage nach der konkreten Höhe einer künftigen Mindestortsgröße wurde mit Hilfe
einer Varianzanalyse untersucht. Im Verbandsgemeindebereich ergeben sich demnach
zwei methodisch begründbare Wirtschaftlichkeitsgrenzen. Die erste liegt bei einer
Einwohnerzahl von 10.700, die zweite ergibt sich bei einer Trennung bei etwa 13.000
Einwohnern. Angesichts des zu erwartendenden gravierenden Bevölkerungsrückgangs
- speziell in den kleineren Verbandsgemeinden - werden jedoch in absehbarer Zeit
zahlreiche Kommunen unter diese Schwellenwerte rutschen, auch werur ihre Einwoh-
nerzahl gegenwäirtig noch deutlich über dieser Grenze liegen sollte. Nimmt man hinzu,
dass diese Schwellenwerte auf der Grundlage von Ist-Ausgaben und nicht von be-
triebswirtschaftlichlptimierten Schwellenwerten beruhen, so sollten politisch Schwel-
lenwerte zwischert 13.000 und 15.000 Einwohnern in Erwägung gezogen werden.Nur
dann läßt sich auf mittlere Sicht die notwendigeEffizienzrendite erzielen.

Auch im Bereich der verbandsfreien Gemeinden konnte ein relativ deutlicher Ortsgrö-
ßeneffekt auf die Kosten der allgemeinen Verwaltung (Einzelplan 0) nachgewiesen
werden. Eine Regelmindestgröße von 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern für
verbandsfreie Gemeinden ist vor diesem Hintergrund vertretbar. Insbesondere in den
größeren verbandsfreien Gemeinden wird der Ortsgrößeneffekt durch strukturelle Ein-
flüsse auf die Ausgaben anderer Aufgabenbereiche - etwa durch den Einfluss der zent-
ralörtlichen Bedeutung auf die Höhe der Kultur- und Verkehrsausgaben - überkom-
pensiert. Diese strukturellen Sonderlasten haben zur Folge, dass kleine und große Ge-
meinden im verbandsfreien Bereich (auch unter Ausschluss der großen kreisange-
hörigen Städte) nur sehr eingeschränkt miteinander vergleichbar sind; dies gilt speziell
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für verbandsfreie Gemeinden unter bzw. über 12.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nem. In den kleinen verbandsfreien Gemeinden mit vergleichsweise geringen struktu-
rellen Sonderlasten sind kleine Einheiten angesichts der hohen fiskalischen Relevanz
von Einzelplan 0 zu vermeiden. In den größeren verbandsfreien Gemeinden liegt hin-
gegen eine andere Problemlage vor, da die Ausgabenintensität hier in deutlich stärke-
rem Maße durch strukturelle Sonderfaktoren (2.8. die zentralörtliche Überschussbe-
deutung für den umliegenden Raum) geprägt wird.

b) Bewertung der Maßnahmen zur Verbesserung kommunaler Gebietsstrukturen

aa) Gesamteinschätzung. Die im 1. KVR-GE vorgesehene Fusion von Verbandsge-
meinden und verbandsfreien Gemeinden wurde durch die befragten Kommunen diffe-
renziert bewertet, wobei sich eine deutliche Unterscheidung entlang der potentiellen
Fusionsbetroffenheit feststellen lässt. Während die nicht von einem Zusammenschluss
konkret bedrohten Kommunen das Fusionskonzept ganz überwiegend unterstützen, lag
die Zustimmungsquote bei den fusionsgeftihrdeten Kommunen deutlich niedriger. Al-
lerdings wird das Konzept auch von den fusionsgefiihrdeten Kommunen nicht durch-
weg abgelehnt. Rund zwei Drittel der behoffenen Kommunen setzt sich konstruktiv
mit dem Ansatz des 1. KVR-GE auseinander und nrüft verschiedene Möslichkeiten
zur Effizienzsteigerung.

bb) Erwartete Auswirkungen von Fusionen. Seitens der fusionsgeführdeten Kom-
munen wird besonders ein Verlust der bisherigen Bürgernähe der Verwaltung befi.irch-
tet, da diese nicht mehr in gleichem Maße ,,vor Ort" präsent wäre. Auch wird die Ge-
fahr einer Abkoppelung strukturschwacher Gemeinden von der wirtschaftlichen und
räumlichen Entwicklung betont, da keine Verwaltung mehr als Ansprechpartner für die
Wirtschaft vor Ort zur Verfügung stehe und zenhalörtliche Funktionen verloren gin-
gen. Darüber hinaus werden negative Auswirkungen auf das ehrenamtliche Engage-
ment der Bürgerinnen und Bürger durch die Bildung größerer Einheiten befi.irchtet.

Die Chance von Effizienzgewinnen durch Fusionen wird gesehen, häufig aber als frü-
hestens mittelfristig realisierbar angesehen. Deutlich hervorgehoben wird aber auch,
dass die aus Zusammenlegungen entstehenden größeren Administrationen eine, stärke-
re Spezialisierungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglichende, verbesserte
Personalausstattung sowie eine höhere Leistungsftihigkeit aufiveisen, die ggf. die
Übertragung weiterer Aufgaben ermöglicht.

cc) Fusionsprämie. Die Fusionsprämie wird als eine willkommene Zugabe für ohne-
hin fusionswillige Kornmunen, jedoch nicht als Instrument angesehen, das einen ei-
genständigen Anreiz zur Aufnahme von Fusionsüberlegungen zu setzen geeignet ist.
Als wesentlich anreizintensiver wird die Tilgung von Altschulden genannt - insbeson-
dere beirr Zusammenschluss mit einer finanzschwachen Kommune.

dd) Zusammenhang Gebietsreform - interkommunale Zusammenarbeit. Bemän-
gelt wurde der durch die Reformüberlegungen nicht deutlich gemachte Zusammenhang
von Gebietsreform und interkommunaler Zusammenarbeit. Den Kommunen sollte der
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Nachweis erleichtert werden, dass sie durch eine verstärkte interkommunale Zusam*
menarbeit positive Effekte erzielen können, die den bei einer Fusion erreichbaren
gleichwertig sind. Darüber hinaus könnte interkommunale Kooperation spätere Fusi-
onsüberlegungen vorbereiten, da sie den Aufbau von Verhauen und partnerschaftli-
chen Strukturen ermö gliche.

ee) Fokussierung auf verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden. Einen
zenfralen Kritikpunkt stellt die Fokussierung der Gebietsreform auf die Ebene der ver-
bandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden unter Ausblendung der Ebenen der
Landlreise und der Ortsgemeinden dar. Ohne Einbeziehung insbesondere der Land-
kreisebene wäre die Entwicklung eines stringenten Konzepts kommunaler Gebiets-
strukturen nicht mOglich. Dringlich sei, die Möglichkeit zur landkreisübergreifenden
Fusion von Verbandsgemeinen bzi,v. verbandsfreien Gemeinden deutlich zu erleich-
tern. Auch fiir die Ebene der Ortsgemeinden müsse über die Realisierbarkeit von Effi-
zienzgewinnen durch Zusammenschlüsse nachgedacht werden.

ff) Gemeindefinanzreform. Als dringlich wird die Herstellung eines Zusammenhangs
zwischen der mit der Gebietsreform angestrebten Verbesserung der Leistungsfiihigkeit
der kommunalen Körperschaften mit der Durchftihrung einer zu einer verbesserten Fi-
nanzausstattung der kommunalen Ebene führenden Gemeindefinanzreform angesehen.

gg) Verfahren der Reform. Zum Verfahren der Kommunal- und Verwaltungsreform
wurde angemerkf, dass die zunächst angelegte stärkere Bürgerbeteiligung sich nur un-
zureichend in den vorliegenden Gesetzentwürfen perpetuiert habe. Weiterhin werden
eine längere Freiwilligkeitsphase und eine stärkere, allerdings nicht,,bevormundende"
Unterstützung durch die Landesregierung als wichtige Instrumente angesehen, um die
Möglichkeiten zur Suche nach geeigneten Fusionspartnern zu verbessern. Diesbezüg-
lich sei die vom Innenministerium ohne vorherige Kommunikation mit den Betroffe-
nen veröffentlichte Liste von Kommunen mit vordringlichem Fusionsbedarf wegen ih-
rer stigmatisierenden Wirkung konhaproduktiv gewesen, da sie die Verhandlungsposi-
tion der in ihr genannten Kommunen deutlich verschlechtert habe.

3. Erreichung der mit dem 1. KVR-GE verfolgten Ziele und Optimierung

In einer Gesamtbewertung lässt sich aus der Gesetzesfolgenabschätzung der Schluss
ziehen, dass die diskutierten Maßnahmen des 1, KVR-GE in der Tendenz der ge-
wünschten Zielrichtung folgen. Die von der Landesregierung verfolgten Ziele werden
von der Mehrzahl der befragten Kommunen akzeptiert. Eine grundsätzliche Ablehnung
ist nicht feststellbar. Allerdings lassen sich folgende Hinweise für eine Optimierung
formulieren:

a) Zweite Reformstufe

Die vollständige Eneichung des Ziels einer Optimierung kommunaler Gebietsstruktu-
ren setzt voraus, dass die Reformmaßnahmen in ein Gesamtkonzept einer Kommunal-
reform eingebettet werden. Dies schließt es aus, die Reform auf eine einzelne Ebene zu
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beschränken. Die Konzentration auf die Ebene der Verbandsgemeinden und verbands-
freien Gemeinden darf insowqit nur ein erster Schritt bleiben.

' Zwingend erforderlich isl dass auf einer zweiten Stufe der Kommunalreform
die Landkreisgliederung überprüft wird. Eine Steigerung der Leistungskraft
vergrößerter Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden wirft
zwangsläufig die Frage nach der Aufgabenverteilung zr,vischen dieser Ebene
und der Ebene der Landkreise auf. Insoweit muss im Blick behalten werden,
dass die Bündelungsfunktion der Landkeise erhalten bleiben muss, aber zu-
mindest eine Untersuchung erforderlich ist, unter welchen Voraussetzungen
diese Funktion erhalten und gestärkt werden kann. Dazu gehört auch die Frage
einer Integration von Sonderbehörden in die Kreisverwaltung. Einzubeziehen
ist ebenso eine Überprüfung der Stellung der kreisfreien Städte. In einigen Re-
gionen - z.B. im Umland von Ludwigshafen und Pirmasens - werden die fi-
nanzwirtschaftlichen Schwierigkeiten überdies durch eine ausgeprägte Kern-
Umland-Problematik verschärft. Hier nimmt der Gebietszuschnitt bislang auf
bestehende zentralörtliche Verflechtungsbereiche nicht in hinreichendem Maße
Rücksicht.

' Unabhängig davon kann eine Gebietsreform auf der Ebene der Verbandsge-
meinden und verbandsfreien Gemeinden auf der derzeit laufenden ersten Stufe
vorgezogen werden, ohne dass die Zielerreichung insgesamt in Frage gestellt
wird. Allerdings müssen negative Entkoppelungseffekte vermieden werden.
Solche negativen Effekte in Gestalt der Zementierung von Kreisstrukturen, die
die Handlungsoptionen auf der zweiten Reformstufe möglicherweise verengen,
können durch eine Beschränkung der Auswahl potentieller Kooperationspartner
auf das Gebiet desselben Landkreises aufheten, wie sie $ 2 Abs. 4 s. 1 r.
KVR-GE vorsieht. Zwar handelt es sich dabei nur um eine Soll-Regelung, von
der Satz 2 die Gewährung einer Ausnahme ermöglicht. Jedoch wird diese Ge-
währung einer Ausnahme nach Ermessen a1s die kommunalen Überlegungen zu
stark einengend behachtet. Es wird deshalb empfohlen, den genannten Rege-
lungszusammenhang daraufhin zu überprüfen, ob die Spielräume für Land-
kreisgrenzen überschreitende Fusionen nicht erweitert werden können.

' Auf der zweiten Stufe der Kommunalreform sollte auch die Ebene der Ortsge-
meinden in die Betrachtung einbezogen werden. Allerdings dürfte sich der
Handiungsdruck hier deutlich geringer darstellen.

b) Kommunalfinanzen

' Der Gesetzgeber sollte eine durchgreifende Reform des kommunalen Finanz-
ausgleichs in Angriff nehmen. Insbesondere im Hinblick auf den Ausgleich so-
zialer und zentralitätsbedingter Lasten hat sich das System bislang als unzurei-
chend erwiesen.
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Eine bedarfsgerechte Finanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbän-
de vorausgesetzt, ist auch eine konsequente Beaufsichtigung des kommunalen
Haushaltsverhaltens fi.ir die dauerhafte Sicherstellung ihrer finanziellen Hand-
lungs- und Tragfühigkeit unverzichtbar.

und schließlich könnte die wirtschaftlichkeit des kommunalen Verwaltungs-
handelns durch die Bereitstellung eines technisch-administrativen Beratungs-
angebotes für die rheinland-pfülzischen Städte und Gemeinden gesichert bzw.
verbessert werden.

c) Stärkung der Leistungsftihigkeit

' Die Möglichkeit einer instrumentellen Verknüpfung zur Erreichung der mit der
Gebietsreform verfolgtenZiele mit der interkommunalen Zusammenarbeit soll-
te geprüft werden. Dabei geht es nicht um ein defensives Verständnis von in-
terkommunaler Kooperation als bloßes Mittel zur Abwendung von Gebietsfu-
sionen. Vielmek sollte die langfristige Etablierung interkommunaler Koopera-
tionen als im Vergleich zu Gebietsreformen flexibleres Mittel zur Stärkung der
kommunalen Leishrngskraft verstanden werden, das einerseits Gebietsfusionen
überflüssig machen, sie andererseits aber auch vorbereiten kann.

' Der Gefahr eines Verlustes an Zentralität und wirtschaftsstruktureller Bedeu-
fung des bisherigen Sitzes einer Verbandsgemeindeverwaltung nach einer Fu-
sion sollte durch ein Bündel verschiedener Maßnahmen begegnet werden.
Hierzu können zum einen Kompensationsangebote für den aufgegebenen Ver-
waltungssitz, eine Auslagerung von Teilen der Verwaltung oder die Verknüp-
fung mit anderen Initiativen der Landesregierung wie dem ,,kommunalen Mit-
telstandslotsen" gehören.

d) Bürgernähe und Bürgerbeteiligung

r Dem bei Gebietsfusionen befürchteten Verlust an Bürgernähe im Sinne von Er-
reichbarkeit kann vor allem durch die Etablierung der sog. aufsuchenden Ver-
waltung und von mobilen Bürgerbüros entgegengewirkt werden. Unverzichtbar
hierfi.ir ist - worauf immer wieder hingewiesen wurde - eine schnellstmögliche,
d. h. zum Abschluss der Gebietsreform gesicherte, flächendeckende Versor-
gung mit schnellen Internet-Anschlüssen auch im ländlichen Raum. Insoweit
sollte überprüft werden, ob die von der Landesregierung bereits begonnenen I-
nitiativen hierfi.ir ausreichen. Gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbän-
den sollten Erreichbarkeitsstandards entwickelt werden, die von den Kommu-
nen in Form von Leistungsversprechen umgesetzt werden können.

' Unabhängig von der noch zu untersuchenden Wirkung der vorgesehenen Ver-
besserungen bei der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sollte überprüft
werden, ob nicht durch das Verfahren der Bürgerbeteiligung bei der Vorberei-
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tung der Kommunal- und Verwalfungsreform Erwartungen geweckt worden
sind, die zur Einfi.ihrung neuer Beteiligungsinstrumente ermutigen können.

e) Ausgestaltung des Reformprozesses

Wesentlich flir eine Optimierung des Zieleneichungsgrades wird eine zielführende
Ausgestalfung des weiteren Verfahrens der Kommunalreform sein.

' Die Anreizwirkung der sog. Fusionsprämie ist gering. Ihre Einführung sollte
daher überprüft werden. Insbesondere könnte erwogen werden, die dafiir vor-
gesehenen, ggf. aufzustockenden Mittel dafi.ir einzusetzen, um gezielt in be-
sonderen Problemfiillen aus der Überschuldung von Fusionsparbrern resultie-
rende Hindernisse zu reduzieren.

. Eine Verlängerung des durch g 3 Abs. 4 1. KVR-GE auf den 30. 06. 20l2be-
grenzten Zeitraums für die Beschlussfassung über freiwillige Gemeindefusio-
nen sollte überprüft werden. Dies würde irisbesondere eine engere Verknüp-
fung der zweiten Stufe der Kommunalreform mit der ersten ermöglichen.

. Bei ihrer Suche nach den jeweiligen Besonderheiten Rechnung tragenden indi-
viduellen Lösungen, die von der Suche nach geeigneten Fusionspartnern bis
hin zur Begleitung von Fusionsprozessen reicht, sollte das Ministerium des ln-
nern und fiir Sport selbst oder unter Hinzuziehung anderer Stellen eine intensi-
ve Untersti.itzung anbieten.

III. Verlagerung von Aufgaben (2. KVR-GE)

1. Methodisches Vorgehen

Unter Beschränkung auf ,,echte" Zuständigkeitsverlagerungen, d. h. unter Ausblen-
dung bloßer Verfahrenserleichterungen sowie der Begründung und des Wegfalls fakul-
tativer Zuständi gkeiten, sowie unter Ausklammerung aller Aufgabenverlagerungen in-
nerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung, die sich auf das Ziel der Steigerung der
Bürger-, Orts- und Sachnähe nur marginal auswirken werden, erfolgte eine Datenerhe-
bung mittels teilstandardisierter Fragebögen bei den Körperschaften, die nach dem Ge-
setzentwurf künftig flir die Aufgabenwahrnehmung zuständig sein werden. Auf diese
Weise konnte innerhalb des relativ kurzen Untersuchungszeitraums eine Volierhebung
durchgeführt werden. Für die zu untersuchenden 32 Artikel des Gesetzentwurfs wur-
den insgesamt 44 unterschiedliche Fragebögen entworfen und an die jeweils bekoffene
Körp erschaft (ins gesam t 2.480 Fragebö gen at 23 6 Körperschaften) v ersandt.

Die Beschränkung der Befragung auf diejenigen Körperschaften, die zukünftig für die
Aufgabenwahrnehmung zuständig sein werden, findet ihren Grund darin, dass es für
die Frage nach durch die Aufgabenverlagerung veranlassten Effizienzgewinnen maß-
geblich darauf ankommt, ob die übemehmende Körperschaft selbst davon ausgeht, be-
reits über entsprechendes Fachwissen und Personal zu v.erfügen bzw. bereits für ähnli-
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che Aufgaben zuständig zu sein. Hiervon hängt auch ab, ob eine schnelle und qualita-
tiv hochwertige Sachbearbeitung zu erwarten ist.

Der Fragebogen enthielt folgende Fragesteliungen:
- Welche Stelle wird die neue Aufgabe wahrnehmen?
- Ist die übernehmende Körperschaft bereits für gleichartige oder ähnliche Auf-

gaben zuständig? Wenn ja, für welche?
- Können die zusätzlichen Aufgaben mit dem vorhandenen Personal bewältiet
. werden?

- Werden Qualifikationsmaßnahmen nötig?
- Welcher Laufbaha- bnv. Entgeltgruppe gehören die Mitarbeiter an, die die

Aufgabe erfijllen werden?
- Wie wird die Aufgabenverlagerung generell beurteilt? Warum?
- Wird mit Problemen bei der Aufgabenwahrnehmung gerechnet? Mit welchen?
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2. Wesentliche Untersuchungsergebnisse

a) Gesamteinschätzung

Obwohl moniert wird, dass der Erstellung des Katalogs zu verlagernder Zuständigkei-
ten keine wirkliche Aufgabenkritik vorangegangen sei, werden die vorgesehenen Auf-
gabenverlagerungen von rund der Hälfte der Gebietskörperschaften als ,,gut" und,,sehr
gut" und von weniger als einem Fünftel als negativ bewertet. Allerdings unterscheidet
sich das Antworfverhalten der verschiedenen Gruppen von Gebietskörperschaften
deutlich:

Abb. 4: Bewertung der Aufgabenverlagerungen
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b) Verhältnis der verlagerten zu bereits wahrgenommenen Aufgaben

Sämtliche Gruppen von Gebietskörperschaften gehen davon aus, schon bisher ftir Auf-
gaben zuständig zu sein, die den zur Verlagerung vorgesehenen ähnlich oder gleichar-
tig sind. Ailerdings finden sich gleichwohl beträchtliche Unterschiede zwischen den
Gruppen (Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden: neun Zehntel, große
kreisangehörige Städte: zwei Drittel, kreisfreie Stadte und Landkeise knapp über 50
%).

c) Personal

aa) Stellenzahl. Weit überwiegend wird davon ausgegangen, dass durch die Aufga-
benverlagerungen ein zusätzlicher Personalbedarf entstehen wird, jedoch nur von ma-
ximal einer Stelle. Ausschließiich von einigen Landlaeisen und kreisfreien Städten
wird teilweise ein deutlich höherer Personalbedarf erwartet, und zwar fi.ir die Aufgaben
der Abwehr von Gefahren durch den Straßenverkehr wegen Überschreitung zulässiger
Höchstgeschwindigkeiten - vor allem außerhalb geschlossener Ortschaften - und we-
gen der Nichtbefolgung von Wechsellichtzeichen etc.
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bb) Qualifikation. Die erwarteten Personalbedarfe werden schwerpunktmäßig dem
mittleren Dienst / den Entgeltgruppen E 5 - E 8 und dem gehobenen Dienst / den Ent-
geltgruppen E 9 - E 12 zugeordnet. Lediglich seitens der Landkeise und keisfreien
Stadte erfolgt eine Zuordnung benötigten Personals zum höheren Dienst / zu den Ent-
geltgruppen E l3 - E 15.

Abb. 5: Erwartetes Qualifikationsprofil benötigter Mitarbeiter/innen
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Die Schwerpunkte dieses erwarteten Bedarß liegen fi.ir die Landkreise bei der Zu-
ständigkeit für die Überwachung der Anwendung von Tierarzneimitteln bei Tieren,
bei den kreisfreien Städten bei Zuständigkeiten im Bereich des Bodenschutzes.
Ganz überwiegend wird davon ausgegangen, dass durch die Aufgabenverlagerun-
gen Maßnahmen zur Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforder-
lich werden.

d) Aufgabenstruktur

Die vorgesehenen Aufgabenverlagerungen werden im Einzelnen sehr unterschiedlich
bewertet. Die vollsttindige Auswertung wird im Schlussbericht erfolgen. Als signifi-
kantes Negativbeispiel, das Hinweise auf eventuelle strukturelle Optimierungsbedarfe
geben kann, kann die Verlagerung der Zuständigkeiten fiir die Abwehr von Gefahren
durch den Straßenverkehr wegen Überschreitung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten
außerhalb geschlossener Ortschaften mit Ausnahme der BAB sowie wegen Nichtbe-
folgung von Wechsellichtzeichen etc. genannt werden. Sie wird von deutlich mehr als
zwei Dritteln der betroffenen Gebietskörperschaften abgelehnt, während sich am ande-
ren Ende der Skala Zuständigkeitsverlagerungen finden, die von mehr als 80 % der Be-
troffenen befi.irwortet werden. Als Gründe fi.ir die erwähnte Ablehnung der Aufgaben-
verlagerung wurden genannt:

. Aufgabe ist bei Polizei besser angesiedelt;
I Zuständigkeitsverlagerung umfasst nicht alle fiir die Aufgabenwahrneh-

mung erforderlichen Befu gnisse;
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r sehr personal- und kostenintensive Aufgabe, die nicht kostendeckend zu er-
ledigen ist.
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3. Frreichung der mit dem 2. KVR-GE verfolgten Ziere und optimierung

In einer Gesamtbewertung lässt sich aus der quantitativen Erhebung im Rahmen der
Gesetzesfolgenabschätzung der Schluss ziehen, dass die mit dem 2. KVR-GE verfolg-
ten Ziele im Wesentlichen erreicht werden können. Die überwiegende Zahl der Ge-
bietskörperschaften steht den vorgesehenen Aufgabenverlagerungen positiv gegenüber.
Allerdings bestehen zwischen den verschiedenen Gruppen von Gebietskörperschaften
beträchtliche Bewertungsunterschiede. Eine eindeutige Zuordenbarkeit dieser Haltung
zu einzelnen Faktoren ließ sich bislang nicht nachweisen. Insoweit bedarf es der
Durchfi.ihrung ergänzender Interviews, die bislang aus Zeitgründen noch nicht mOglich
war. Auf der Grundlage des bisher ausgewerteten Materials liegt allerdings der Schluss
zumindest nahe, dass gerade die zur Verlagerung auf Landkreise und kreisfreie Städte
vorgesehenen Aufgaben sich als besonders anspruchsvoll darstellen und deshalb ein
erhöhter Implementations- und Personalaufivand befürchtet wird, obwohl andere Be-
hörden als zur Erfiillung der Aufgabe hinsichtlich der Ausbildung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie der übrigen Kompetenzausstattung als besser geeignet angese-
hen werden

Soweit zum gegenwärtigen Untersuchungsstand möglich, lassen sich aus der Gesetzes-
folgenabschäEung folgende Hinweise fi.ir eine Optimierung des Grades der Eneich-
barkeit der verfolgtenZiele der Erreichung einer effektiveren und effizienteren, orts-,
sach- und bürgernäheren Verwaltung unter Verbesserung von Verfahrensabläufen und
Verwaltungsprozessen formulieren:

a) Aufgabenverlagerung als Element der Stärkung der kommunalen Ebenen

Auffallend ist der Zusammenhang zwischen der auf der Ebene der Verbandsgemeinde
und verbandsfreien Gemeinden ansetzenden kommunalen Gebietsreform durch den 1.
KVR-GE und der hohen Zustimmung dieser kommunalen Ebene zu den durch den 2.
KVR-GE vorgesehenen Aufgabenverlagerungen. Dies legt den Schluss nahe, dass die
vorgesehenen Aufgabenverlagerungen auf diese Ebene von den betroffenen Gebiets-
körperschaften als unverzichtbares Element des Reformpakets zur Stärkung der Ver-
bandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden wahr- und angenommen werden. Es
sollte daher deutlich gemacht werden, dass Aufgabenverlagerungen auf Landkreise
und kreisfreie Städte im Zusammenhang einer Stärkung auch dieser Ebenen, insbeson-
dere mit der von den Landkreisen zu Recht in Anspruch genommenen Bündelungs-
funktion stehen.

b) Fortsetzung der Aufgabenkritik

Dies bedingt, dass auf der zweiten Stufe der Kommunal- und Verwaltungsreform die
Aufgabenkritik wieder aufgenommen werden und in gleicher Weise in den Zusam-
menhang der Überprüfung von Gliederung und Stellung der Landkreise und kreisfreien
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Städte gestellt werden muss wie es auf der derzeit laufenden ersten Stufe ftir die Ebene
der Verbandsgemeinden und .verbandsfreien Gemeinden erfolgt.

c) verknüpfung von umsetzungszeiträumen mit zweiter Reformstufe

Insoweit sollte schon auf der ersten Stufe der Reform darauf geachtet werden, die not-
wendige Verknüpfung mit der zweiten Stufe im Blick zu behalten. Vorentscheidungen,
die die Weiterführung der Aufgabenkritik verengen, sollten vermieden werden. Dies
betrifft die Verlagerung von Aufgaben, die von den bekoffenen Kreisen und kreisfrei-
en Städten als nicht zum sonstigen Aufgabenbestand passend angesehen werden,
gleichzeitig aber einen hohen Implementations- und Personalaufiryand erfordern. Zwar
besteht keine zr,vingende veranlassung, diese Aufgaben aus dem 2. KVR-GE wieder
zu streichen. Jedoch könnte erwogen werden, den fiir die Umsefzung dieser Verlage-
rungen zur Verfi.igung stehenden Zeitraum so zu bemessen, dass der Zusammenhang
mit der zweiten Reformstufe hereestellt wird.


